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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Kalkh/13/7523)

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Kalkhorst 
für einen Bereich in Hohen Schönberg für das "Gut Hohen 
Schönberg"
Hier:   Aufhebung des Abwägungsbeschlusses

Beschlüsse:
25.06.2013 Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
 
Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt folgenden Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt  die Aufhebung des von der 

Gemeindevertretung gefassten Abwägungsbeschlusses zur Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Kalkhorst.

2. Eine Benachrichtigung der Einwender von der Aufhebung des Abwägungsbeschlusses 
ist nicht erforderlich und somit nicht vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .8
Zustimmung: .8
Ablehnung: .0
Enthaltung: .0

17.09.2013 Gemeindevertretung Kalkhorst

 
 


